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BEMERKUNGEN ZU PAPYRI XV 
<Korr. Tyche> 

397-476: Fritz MITTHOp1 

397. BGU I 21 

Kol. I 18: döO'tOlV -- döO't(OlV); Abb.: U. Wilcken, TafeLn zur aelteren griechischen 
PaLaeographie, Leipzig, Berlin 1891, Tafel XV. Vgl. CPR XXIII, S. 189. 

398. BGU 1135 

Dieser Antrag auf Eröffnung eines Testaments aus der Regierungszeit des Antoninus Pius 
wurde arn 20. Tag eines unbekannten Monats aufgese tzt. Der Heran. geber crgänzte d n Mo
natsn3men lnaüvl ?] 1C (Z. 12 mit ß I. 22), womög.lich veranlaßt durch die Angabe in Z. 6: 
n ativi Kl . Letztgemmnt·cs Datum bezeichnet allerdi.ngs den Tlig der Errichtung de Testa
ment und i. t daher ohne Bezug zum Tag der Au stell ung d Antrage; so bereit H. Kroller, 
Erbrechrliche Unterst/chllngen tlufg/'l./lld der graeco-aegY!Jtischell P"{JyruslIrkllllden Leipzig, 
Berlin J919, 400 Anm. 28 . In Z. 12 ließe ich demna h neben Pauni mit gleichem Recht 
jeder andere Monatsname einfügen. Es sollte daher von einer Ergänzung der Stelle gänzlich 
abgesehen werden. 

Bei der zeitlichen Einordnung deo Antrages ist zu beachten daß er, wie das Errichtung -
datum d s Testament zeigl, frü hestens nach dem ersten 20. Pauni der Regierungszeit des 
Antoninu Pius ( 14. Juni 139) abgefaßt worden sein kann. Die atierung des Dokuments 
sollte daher 139-161 lauten. Vgl. CPR XXIII, S. 27 Anm. 9. 

399. BGU I 199 Recto 

W. Dtto, Priester und TempeL im hellenistischen Ägypten I, Leipzig, Berlin 1905, 33 
Anm. 6 schlug zu Z. 12f. dieser Urkunde folgende Reko.nstruktion vor: tEPEl~ 'tfj~ [x. 
q)'\),,-f\C;] Kat &I"-(/...ot)] (?A.[om( l)]) I tEPEtC;. In BL I 26 wird nur der erste Teil seines Vor
schlages mitgeteilt: tEPE1~ 'tf\c; [ .. q)'\)/...f\C;] Kat &[/...(/...01)] I iEpElc;. Jedoch wurde die be
treffende Stelle in der ed. pr. in der Form] Kat/... . I tEpdC; transkribiert, mithin der erste 
Buchstabe des Wortes am Zeilenende nicht als a, sondern als /... gedeutet. Es sollte daher ne
ben der in BL I referierten Version weiterhin auch folgende Textfassung als mögliche Re
konslruklion in Betracht gezogen werden: tEPElC; 'tf\c; [x. <jlu/...f]C;] Kat /...<;l[m(01.)] I tEPEtC;. 
Vgl. CPR XXIII, S. 232. 

400. BGU II 387 

Dieses Dokument stammt aus einem unbekannten Jahr der Samtherrschaft von Mare Au
rel und Commodus (s. Kol. I 11- 12 mit BL I 43). In der Edition wird nls Entsprechung 
hierfür der Zeitraum 177-181 angegeben. Tatsächlich endete die Samtherrschaft jedoch be-

t Di.e nachstehenden Korrekturen haben sich an läßlich der Er. teilung des unläng, [ er
schienenen Editionsbandes CPR XXIlI (Wien 2002) ergeben. Am Ende jedes jntrages wird 
auf die zugehörigen AusfUhrungell in diesem Bflild verwiesen. Daten der Kai ergeschicht · 

ind aus D. KicmlSl, Römis 'he Kaisertabelle, Dannstadt. 2. Auf!. 1996 übcrnomm n. 
Sämtliche Zeitangaben beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf die nachchristliche 
Ära. 



242 Korr. Tyche 397--489 

reits am 17. März 180 mit Mare Aurels Tod. Die Datierung der Urkunde sollte demnach 177-
180 lauten. VgI. CPR XXIII, S. 232. 

401. BGU 11 433 

Z. llf. dürfte nach dem Vorbild der Parallelen wie folgt zu ergänzen sein: KUt 'trov] 
cruvvarov 9[EroV tEPOU Aoytl10U KWI1Tl<; LOK]vonUtou Nf}cr[ou. Hingegen scheint die al
ternative Rekonstruktion KUt 'trov] cruvvarov 9[EroV tEPOU Aoyil1ou 'tOu öV'to<; EV KWJ.l.TI 
LOK]vonuiou Nf}cr[ou aus PlatzgIÜnden nicht in Betracht zu kommen. VgI. CPR XXIII, S. 
232 sowie unten Nr. 431. 

402. BGU III 776 

In diesem Landregister erscheint in KoI. II 16f. nach bisheriger Lesung folgende Angabe 
(mit M. Rostowzew, Studien zur Geschichte des römischen Kolonates, Leipzig, Berlin 
1910, 105f. bzw. BL I 66): uno un[oAucr(Ero<;) - - - TlßEpiou (?)] I KAuuöiou 
BaAßtAAo(U). Höchstwahrscheinlich v·erbirgt sich hinter diesem Eintrag die auch durch 
P.Mich. V 312,6-8 und PSI VIII 918, 3 (s. unten Nr. 452) bezeugte Domäne von M. Apo
nius Satuminus und Ti . Claudius Balbillus. Die Stelle dürfte demnach wie folgt zu ergänzen 
sein: uno un[oAucr(Ero<;) MapKou 'Anroviou Lu'toupvivou Kat TlßEPtOU] I KAuuoiou 
B uAßiUo(u i. 

Der betreffende Eintrag wird durch die Angabe uno npocrYl(VOJ.l.EvroV) lY (ihou<;) einge
leitet; zur Lesung vgI. BL I 66. Dieses 13. Regierungsjahr ist nach Ansicht F. Preisigkes, 
BL I 66 Anm. 10 auf Claudius zu beziehen und daher mit 52/53 gleichzusetzen. Noch später, 
nämlich in die Zeit Neros (freilich - gemäß der ursprünglichen Lesung - ins 3. Regie
rungsjahr; s . ed. pr.), wurde der Text von U. Wilcken datiert (dann 56/57); zitiert bei 
Rostowzew, a. O. Diese Ansätze beruhen offenbar auf der Annahme, daß mit Ti. Claudius 
Balbillus der gleichnamige praefectus Aegypti der Jahre 55-59 gemeint sein müsse . Die 
beiden anderen oben erwähnten Zeugnisse für die Domäne des Ti. C1audius Balbillus fallen 
jedoch in die dreißiger Jahre des 1. Jh. Es ist demnach zu erwägen, daß die in BGU 776 ge
nannten Regierungsjahre auf Tiberius zu beziehen sind. Das 13. Jahr des hier behandelten 
Eintrages entspräche dann 26/27, des weiteren das 7. Jahr (KoI. I 3 und II 8) 20/21, das 8. 
Jahr (KoI. I 10 und 11 15) 21/22, das 9. Jahr (KoI. II 2. 8. 15) 22/23, das 10. Jahr (KoI. I 1) 
23/24, das 11. Jahr (KaI. II 5) 24/25 und das 12. Jahr (KaI. II 9) 25/26 . Das in KaI. I 8 
erwähnte 3. Jahr eines konsekrierten Herrschers, dessen Name nicht mehr erhalten ist (vgl. 
BL I 65), wäre dann auf Augustus zu beziehen und mit 28/27 v. Chr. gleichzusetzen. Vgl. 
CPR XXIII, S. 16. 

403. BGU 111915 

Das Dokument wurde in der ed. pr. ins 2. Jh., von W. Schubart hingegen in das Ende des 
1. oder den Anfang des 2. Jh. datiert (zitiert bei U. Wi1cken, APF 2 [1903] 139; vgl. BL I 
83). Sein Datum läßt sich aber, wie es scheint, genauer bestimmen: Als terminus post quem 
kann gelten, daß in Z. 14 und 23 jeweils das 9. Jahr des Claudius erwähnt wird, das nicht mit 
49/50 (so ed. pr.), sondern mit 48/49 gleichzusetzen ist; zur Lesung der Stelle vgI. W. H. 
M. Liesker, P. 1. Sijpesteijn, ZPE 63 (1986) 281, zur Umrechnung des Datums G. Bastia
nini, J. Whitehorne, Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt, Chronological list and 
index, Firenze 1987,118 sowie R. Ziegler, ZPE 114 (1996) 160 (= BL XI 22). Der terminus 
ante quem ergibt sich aus dem Umstand, daß Claudius an der erwähnten Stelle in einer Form 
betitelt wird, die annehmen läßt, daß er zum betreffenden Zeitpunkt noch am Leben war. Das 
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Dokument dürfte demnach vor seinem Tod (13. Okt. 54) entstanden sein. Hilfreich für seine 
Datierung sind ferner die Erwähnung des - zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Amt befind
lichen - Königlichen Schreibers des Hel'llkleides-Bezirkes Hermaios, der anderweitig rur 
das Jahr 47 nachgewiesen ist (vgl. Baslianini, Whitehorne, a. 0.; Th. Kruse, Der 
Königliche Schreiber und die Gauverwaltung, München, Leipzig 2002,11 960), sowie des 
kaiserlichen Freigelassenen Ti. Claudius Felix, der auch in einem Text aus dem Jahre 55 er
scheint (vgl. G. M. Para soglou, Imperial Estates in Roman Eg)lpt, Amsterd31ll 1978, 52). 
Der Papyrus dürfte demnach zwischen elen Jahren 49 und 54 abgefaßt worden sein. Vgl. CPR 
XXlll. S. 19. 

404. BGU XII 2135 

Für diese Bürgschaft schlug J. Frösen, CPR VII 17, Komm. zu Z. 5--6 (= BL VIII 52) auf 
Grund des Formulars des Kaisereides in Z. 8-11 die Datierung 337-361 vor, während K. A. 
Worp, ZPE 115 (1997) 205 den Text wegen der Erwähnung cl npOltOAl1:euOJ,LEVO<; SaJlu
stius Olympiodoros (Z. H.) in Jahr 330 setzte , Au der Übersicht zur Entwicklung des Ei
desformulars, die in CPR XXlll, . 179 abgedruckt ist, ergibt ich nunmehr, daß der Text im 
Zeitraum 340-350 abgefaßt worden sein dürfte. Vgl. CPR XXIII, S. 245. 

405. CPR I 225 

Bei dieser Apographe aus der Regierungszeit Severus Alexanders handelt es sich vermut
lich um eine Besitzanzeige an die ßtßAto8l]Kll eYK'tl]crEroV. Da in Z. 1-6 eine im 11. Jahr 
desselben Herrschers (231/232) - zur Lesung der Jahresziffer vgl. BL VIII 100 - aufge
setzte Parachoresis zitiert wird, ist das Stück zwischen diesen Zeitpunkt und das Ende der 
Regentschaft, mithin in die Jahre 231-235, zu datieren. 

Z. 7-9 dürften anhand der Parallelen wie folgt wiederherzustellen sein (mit Z. M. Pack
man, ZPE 89 (1991) 92 [gegen BL VIII 100]; Lesung am Original geprüft): 0IlVU]ro 'tl,v 
MUPKOU [A]UPl1A[i]ou LEOUl]POU 'AAE~uv8po[u K]a[i]crapo<; ['tou KUptOU tUX~v e~ 
UYIOUC; Kat' bt ; aA119det<; e1t}18&oO:)I(,Eva~ tl,v '1tpOKet~;Evl1v {1tPOIC (EtIlEVl1V) I 
U1toYP(CXq>11V) li:[al J.L1, /)u:'1,eucr8cH'i'\ "voxo<; Etl1V tW ÖPK(I). (f't \l<;) t A,;tOKPU'tOPO<; 
K]cxtcrapo<; Kt( Vgl. CPR xxm, S. 85 Alllll. 12. ' , 

406. CPR V 7 

Abfassungsort dieses Schreibens eines AO'Ytcrtl,<; 'A8ptßitou an den praeses Aegypti 
Herculiae Valerius Ziper, für das vom Herausgeber "provenance unkown" angegeben bzw. in 
der Einl. S. 15 eine Herkunft aus Arsinoiton Polis erwogen wird, dürfte, wie die amtliche 
Position seines Verfassers vermuten läßt, die Stadt Athribis gewesen sein. Vgl. CPR XXIII, 
S. 66 Anm. 5. 

407. CPR VI 73 

In Z. 14f. dieses Liegenschaftskaufes aus der Zeit Severus Alexanders findet sich fol
gende AJlgabe: crWOlKcp ßouÄEu'tfl t11<; 'Hp~[KA.EOU<;] I ~[O]AEro<; apx.o,(a<; KaI. 
8[EO]qHA01)<;. Diese Rekonstruktion bringt die Schwierigkeit mit sich, daß die He(kunftsbe
zeich~~ng "HpaKAEou<; 1tOAEro<; in der Titulatur von Magistraten bzw. Ratsherren von He
rakleopolis ansonsten stets ohne den Artikel t11~ steht. Hingegen ist dieser Artikel bei der 
im 3. Jh. vielfach bezeugten alternativen Ortsallgabe 't'i1~ ' HpaKAt.c,)"CWv 1tOI..Ero<; re
gelmäßig anzutreffen, Es empfiehlt sich daher, die vorliegende Stelle wie folgt zu ergänzen: 
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'tile; 'Hp(x[KAeoo'trov] 1t[6]A€(Oe; . Der am Ende von Z. 14 zur VerfUgung stehende Raum 
reicht, wie ein Blick auf das Original zeigt, auch für eine solche Rekonstruktion aus. Vgl. 
CPR XXIII , S. 109f. 

408. CPR VII 6 und 32 

Für den beidseitig beschriebenen Papyrus wird in der ed. pr. Hermupolis als Herkunftsort 
angegeben. Der Herausgeber stützt sich dabei nicht auf inhaltliche Indizien, sondern auf die 
Angaben C. Wesselys im Inventar der Wiener Sammlung (s . S. 128 [Einl. zu Nr. 32]), die al
lerdings nicht immer zuverlässig sind. Zweifel an der Richtigkeit der Herkunftsangabe 
scheinen im vorliegenden Fall schon deshalb angebracht, weil Nr. 6, wie bereits vom Her
ausgeber beobachtet, solchen Steuerlisten nahesteht , die aus dem arsinoitischen Dorf Thea
delpheia stammen. Den entscheidenden, bislang unerkannten Hinweis auf die Provenienz 
des Fragments liefert die Tatsache , daß eine der in Nr. 6 erfaßten Personen die Bezeichnung 
umi.'toop trägt (Z. 22). Dieser Ausdruck war im Hermopolites nicht gebräuchlich, sehr wohl 
jedoch im Arsinoites . Man sollte daher sowohl für Nr. 6 als auch für Nr. 32 = MPER N. S. 
XIII 2 den Arsinoites als Herkunftsgau betrachten. V gl. CPR XXIII, S. 37. 

409. CPR VIII 13 

Das in dieser unter Severus Alexander abgefaßten Zahlungs meldung als Aussteller agie
rende Sitologenkollegium ist durch zwei gleichartige Texte, nämlich P.Vind.Worp 4 und 
P .Vind.Sijp . 19, für das 13 . Regierungsjahr desselben Kaisers (233/234) nachgewiesen . 
Die Datierung des Stückes sollte daher nicht 222-235 (so ed. pr.), sondern ca. 233/234 lau
ten. Vgl. CPR XXIII, S. 87 bzw. 237. 

410. CPR VIII 16 

Dieses Fragment einer Zahlungsmeldung von Sitologen für den Monat Thoth des 6. Jah
res Gordians III. (29 . Aug.-27. Sept. 242) stammt aus einem Ort, dessen Name auf ]"creooe; 
endet (Z. 1) . Der Herausgeber erwog im Zeilenkommentar verschiedene Ergänzungen, unte~ 
anderem Toe~"creooe; . In der Tat wird man vor dem Hintergrund der Tatsache , daß gerade aus 
diesem Dorf mit P'yindob. G 25805 (ed. P. Hohti, Arctos 13 [1979] 15-17) und CPR VII 12 
zwei Zahlungsmeldungen für die beiden vorangehenden Monate Epeiph und Mesore des 5. 
Jahres Gordians III. erhalten sind , annehmen dürfen , daß auch CPR VIII 16 von hier stammt. 
Die Meldung dürfte demnach von denselben Personen wie die bei den genannten Parallelen, 
nämlich von dem Sitologen Aurelius Apollonios und seinen Kollegen, ausgestellt und an 
denselben Beamten, nämlich an den Strategen Aur. Dionysoleon , adressiert gewesen sein. 
Z. 1 ist daher wie folgt zu transkribieren: [Toe~]"creoos . Vgl. CPR XXIII, S. 87 bzw. 238 . 

411. CPR XV 10 a (= P .Lond. 11 357 [So 165f.]) 

Sowohl in BL I als auch in CPR XV wird eine der Korrekturen U. Wilckens, APF 3 (1906) 
242 zu dem Text falsch wiedergegeben. Statt Kat 't[Ote; Kopu<p]a{o\~ (. 0 BL I 257) oder Kat 
['tOte; KOP\)W]IX{Ot<; (so CPR XV) sollte es, wie sich bei e iner Überprüfung der Stelle anh:ind 
der Abbildung P.Lond . II, Plate 10 bestätigt, mit Wilcken wie folgt heißen: Kat 't[Ote; KO-
pU<p]atOte; . Vgl. CPR XXIII, S. 231. . 

412. CPR XVII A 21 

In Z. 9 dieser beeideten Erklärung aus dem Jahre 321 heißt es in der ed. pr. (mit BL X 60) 
wie folgt: Au'toKpa;:[6]poo[v] [. Ein Blick auf das Original zeigt, daß am Zeilenende die 
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Oberlängen dreier Buchstaben zu erkennen sind, deren erste schräg verläuft, die beiden fol
genden hingegen senkrecht. Es steht zu vermuten, daß die Zeile nach dem Vorbild der Paral
lelen wie folgt zu ergänzen ist: MJ'toKpa:~[olpro[v 'tl~ ~[al.l ~[<llcraprov]. Vgl. CPR XXIII, 
S. 179 bzw. 244. 

413. CPR XVII A 31 

Der Herausgeber dieser Gestellungsbürgschaft schwankte bei der Wiedergabe der Amts
bezeichnung des Verbürgten in Z. 10 zwischen dem Abstraktum Kouöpapia und dem Amts
titel KouÖpapwc;, gab schließlich aber der zweitgenannten Form den Vorzug, unter anderem 
aus dem Grund, weil das Wort Kouöpapia ansonsten nicht nachgewiesen ist. Dieses Argu
ment scheint schon deshalb wenig überzeugend, weil die Stelle, wie die Parallelen zeigen 
(worauf im übrigen auch der Herausgeber unseres Textes hinweist), eigentlich das Abstrak
tum verlangt. Entscheidend aber ist, daß - wie sich bei einem Blick auf das Original zeigt 
- die Lesung Kouaöp[alp~~'.' auch paläographisch wesentlich besser zu den auf dem Blatt 
an der betreffenden Stelle erkennbaren Buchstabenresten paßt. Auf das t folgt nämlich eine 
Oberlänge, die kaum von einem 0, sehr wohl aber von a herrühren könnte. Man sollte da
her der Lesung Kouaöp[alp~~'.' den Vorzug geben. Vgl. CPR XXIII, S. 187. 

414. P.Amh. 11 67 

Dieses Protokoll einer Verhandlung vor dem praefeetus Aegypti Mevius Honoratianus 
enthält keine Angaben, die eine genaue Datierung erlauben würden . Das in Z. 11-12 zitierte 
Schreiben wurde zwar unter Severus Alexander abgefaßt, doch kann dieses Faktum für die 
Bestimmung des Zeitpunktes der Verhandlung nur als terminus post quem dienen. Für die 
zeitliche Einordnung des Dokuments kommt somit die gesamte Amtszeit des Honoratianus 
in Frage (zu dieser vgl. G. Bastianini, in: ANRW II 10, 1 [1988], 513). Statt "about A. D. 
232" (so ed. pr.) sollte es daher in die Jahre 2311232-237 datiert werden. Vgl. CPR XXIII, 
S.79. 

415. P.Amh. 11 138 (= M.Chr. 342) 

In Z. 6 ist, wie ein Blick auf die der ed. pr . beigegebene Tafel (PI. XIX) zeigt, statt 'tov 
der an dieser Stelle ohnehin erforderliche weibliche Artikel 't1\v (seil . 'tUXT\v) zu lesen. Zur 
Schreibung vgl. Z. 13: KEv'tT\Vapta . Vgl. CPR XXIII, S. 243. 

416. P.Athen. 32 

Diese Diebstahlsanzeige eines Bauern, der Land der Domäne des Kaisers Gaius bewirt
schaftet, ist adressiert an I1poßrot Tupavvou I ra'{ou Katcrapoc; LEßacr'tou I 
rEp~aVtKOU (Z. 1-3 mit 1. Bingen, zitiert in : G. Bastianini, Gli strateghi dell'Arsinoites 
in' ~p~c~ ~~~ana, Bruxelles 1972,34 Anm. 5 [= BL VI 171; gegen BL V 120]) . Die Angabe 
Tupavvou ist sicherlich nicht als Vatersname aufzufassen (so ed. pr. bzw. Bingen, a. 0.), 
sondern bezeichnet den Besitzer bzw. Dienstgeber des Probus . Tyrannus dürfte demnach der 
Verwalter der Domäne gewesen sein , Probus dessen lokaler Agent. Vgl. CPR XXIII, S. 11. 

417. P.Berl. Leihg. 11 26 A (= SB X 10614) 

In dieser Anweisung eines Strategen an die Sitologen von Theadelpheia auf Auszahlung 
von Saatgut ordnet der Absender in Z. 28f. an, daß von den falligen Quittungen zwei auf sei
nen Namen lautende Exemplare an ihn zu übersenden seien: "'aß?v't~~ ~~~ Ka8T\Koucrac; 
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altOxac; öLOcrac; rXc; IlE 'YE'YP(l[~LIl]E[v ]ac; avuOO'tE. [C'E1:ouC;)] K'tA. Eine solche Formel 
ist mehrfach bezeugt; allerdi'ngs heißt e~ in de~ 'Parallelen immer avuoo'tE ~IOl. Daß auch 
im vorliegenden Fall zwischen dem Imperativ avuoo'tE und dem E'toc;-Symbol noch etwas 
gestanden sein muß, zeigt die von G. Poethke besorgte Erstedition des Textes (vgl. SB X 
10614): avao E (E'tOUC;) K'tA. Die Transkription der Stelle sollte demnach wie folgt 
lauten: a~u~9~{[~o~. ("E'tOuC;)] K'tA. Vgl. CPR XXIII, S. 74. 

418. P.Coll. Youtie I 63 

In Z. 104 dieser Liste von Pächtern und Getreidedarlehen aus dem Jahre 155/156 (?) er
scheint der Eintrag fEPllaVtKo(u) oua(iac;). Eigentlich wäre hier der Ausdruck fEPllavl
KtaVl] ouaia zu erwarten. Eine Prüfung der im Internet zugänglichen Abbildung 
(michigan.apis .1713) zeigt, daß die Stelle wie folgt zu transkribieren ist: fE P Ila
vlK(tavf)c;) oua(iac;). Zur Schreibung des Wortes oua(iac;) sei auf Z. 100 und 101 verwie
sen. Vgl. CPR XXIII, S. 4 Anm. 12. 

419. PDiog. 19 und P.Fam. Tebt. 50 

Diese beiden Dokumente sind Anzeigen an die ßtßAtoq)"uAaKEC; oTJlloairov M'Yrov eines 
ungenannten Gaues bzw. Stadt. In beiden Texten geht es um minderjährige antinoitische 
Bürger, die im Arsinoites über Grundbesitz verfügten bzw. dort ansässig waren. Demnach 
könnte es sich bei den Adressaten der bei den Schriftstücke sowohl um Beamte des Arsi
noites als auch von Antinoopolis gehandelt haben. Während der Herausgeber von 
P.Fam.Tebt. 50 sich im Komm. zu Z. 1 für die erstgenannte Möglichkeit aussprach, vertrat 
der Herausgeber von P.Diog. 19 die zweitgenannte Deutung (ibid. S. 144). Gegen letztere 
Auffassung spricht allerdings, daß zum einen in P.Diog . 19,3 bei der Erwähnung des arsi
noitischen Dorfes Philadelpheia keine Gauangabe steht, wie dies bei einem Schreiben an 
eine auswärtige Behörde erforderlich gewesen wäre, zum anderen, daß die Adresse beider Do
kumente nicht dem durch P.Stras. IX 894 = I 34 für Antinoopolis nachgewiesenen 
ausführlichen Typ (Nennung des Namens , Titels und Sprengels der Bibliophylakes) ent
spricht, sondern der bislang nur für den Arsinoites bezeugten verkürzten Variante, die sich 
auf den Titel beschränkt. Die beiden Dokumente sollten daher eher dem Arsinoites als Anti
noopolis zugewiesen werden. Vgl. CPR XXIII, S. 41. 

420. P.Dura 46 

In Z. 16 dieses Briefes aus dem militärischen Milieu ist aus sachlichen Gründen anstelle 
des Wortes ev~pxq> , dessen Bedeutung an dieser Stelle völlig unklar bliebe, eher der Titel 
elt~pxq> - gemeint wäre der Kommandeur einer Auxiliareinheit (praefectus) - zu erwarten. 
Zwar bemerkt der Herausgeber im Zeilenkommentar, daß es sich beim fraglichen Buchsta
ben eher um ein v als um ein lt handele; jedoch zeigt ein Vergleich der Stelle etwa mit dem 
Wort eltiooc; auf dem Verso (v gl. Plate XIX bzw . XVIII 2), daß die Lesung 1t sehr wohl in 
Frage kommt. 

421. P.Flor. I 46 (= M.Chr. 185) 

Dieses Darlehen soll aus Commodus' 23. Regierungsjahr stammen (zur Lesung der Jah
res ziffer in Z. 17, die in der ed. pr. noch mit K9 wiedergegeben wurde, vg!. U. Wi1cken, APF 
4 [1908] 433 bzw . L. Mitteis, M.Chr. 185, Ein!. S. 198). Dem widerspricht allerdings, daß 
der Text , nach der in Z. 23-28 wiedergegebenen Datierungsformel zu schließen, zwischen 
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der Annahme des Felix-Namens durch Commodus im Jahre 185 und seiner Namensänderung 
zu L. Aelius AUJclius Commodus im Jahre 191, mi thin zwischen dcm 25. und dem 31. Regie
rungsjahr, entstanden sein muß2. Man sollte daher die Lesung der Jahresziffer in Z. 17 
überdenken . In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß die Richtigkeit des Korrektur
vorschlages Wilckens von G. Vitelli bezweifelt wurde (man beachte die von Wilcken, a. O. 
zitierten Bemerkungen Vitellis). Die Lösung des Problems könnte darin bestehen, daß die 
Ziffer, die Wilcken für ein y hielt, in Wirklichkeit ein c; darstellt. In diesem Fall stammte die 
Urkunde aus dem 26. Jahr (185/186), und zwar genauer vom 26. Jan. 186. Eine solche zeit
liche Einordnung würde zur Kaisertitulatur in Z. 23-28 passen. 

422. P.Flor. III 294 

Unabhängig von der Frage, ob die unter dieser Nummer veröffentlichten Vertragsfrag
mente mit P.Lond. V 1710 oder SB XXII 15633 zusammengehören (vgl. C. Kuehn, ZPE 97 
[1993] 104f. [= BL X 72f. und BL X 107]), ist auf Grund des Wortlautes der Klausel zum Aus
schluß von Arglist und Zwang in Z. 4f. zu erwägen, daß die Urkunde nicht, wie in der ed. pr. 
angenommen, im Antaiopolites, sondern in Antinoopolis errichtet wurde. Vgl. CPR XXIII, 
S. 249 bzw. 251. 

423. P.Flor. III 319 

Für diese Petition an den Präfekten M. Petronius Mamertinus werden in der ed. pr. die 
Jahre 132-137 als Datierung angegeben. Dieser Zeitraum ist auf Grund des heutigen Kennt
nisstandes weiter einzuengen. Mamertinus amtierte nachweislich von November 133 bis 
Sommer 137. Sein Vorgänger T. Flavius Titianus ist bis März/April 133 nachgewiesen, 
sein Nachfolger C. Avidius Heliodorus von September 137 an; vgl. G. Bastianini, in: 
ANRW II 10, 1 (1988),508. Die Urkunde stammt demnach aus den Jahren 133-137. Vgl. 
CPR XXIII, S. 40 Anm. 1. 

424. P.Freib. 11 11 = SB III 6294 

Z. Ilf. : Jlou YEro~E'tpOU -+ vieH. ÖT\~ocri]lou YEro~E'tpOU. Vgl. CPR XXIII, S. 159. 

425. P.Gen. II 99 

Z. 9: €~<PEPO~EVroV -+ €1-!-<PEPO~EVroV (Abb. P.Gen. II, pI. XVII). Vgl. CPR XXIII, S. 44. 

426. P.Giss. Univ. VI 51 

Der Ausdrucksweise der Parallelen entsprechend (vgl. P.Giss.Univ. VI 49 Recto, Kol. 11 
3. IV 4; 50,4) sollte in Z. 3 nicht AUPT\A(tOU), sondern AupT\A(lrov) aufgelöst werden. 
Vgl. CPR XXIII, S. 93 sowie unten Nr. 472. 

427. P.Gron. 13-14 

Die Sigle in der Kopfzeile von Nr. 13 ist, wie ein Blick auf die der Edition beigegebene 
Abbildung (Tafel III) zeigt, nicht mit X~Y Xp(tcr't6C;) (so der Herausgeber) und auch nicht mit 
X~ Xp(tcr't6C;) - so P. J. Sijpesteijn, ZPE 11 (1973) 165 (= BL VII 64) - wiederzugeben, 
sondern mit X~Y 1'-. Selbiges gilt vermutlich auch für Nr. 14, Z . 1 (ed. pr.: x~r; Sijpesteijn, 
a. 0.: X~7t/) . Vgl. CPR XXIII, S. 218. 

2 Der Felix-Name ist in Z. 25 zwar nur ergänzt, doch scheint diese Ergänzung un
erläßlich, da die Zeile ansonsten nicht ausreichend ausgefüllt wäre. 
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428. P.lFAO I 7 

Der Kaisereid in Z. 3 dieses unter Tiberius abgefaßten Dokuments wird in der ed. pr. wie 
folgt wiedergegeben: Kat 0IlVUOl Ttßeptov Kaicrapa veov LEßacr'tov] A1l'tOKpa't[op]ou 
LEßacr't['to]u uiov. Im Zeilenkommentar bemerkt der Herausgeber, daß Av'toKpa't[op]ou zu 
AV'toKpa't[~p(~· ~e)]ou zu verbessern sei. Allerdings ist eine solche Titulatur nicht be
zeugt; das reguläre Formular für die Filiation lautet eeou LEßacr'tou ui.ov. Die berichtigte 
Fassung sollte somit Au'toKpa't[op(a eE)]O~ LEßacr't['tO]~ '!~?V lauten; vgl. WB Suppl. II 
227. 

Bei der Ergänzung des Zeilen anfanges ist zu beachten, daß in Eiden auf Tiberius außer der 
Formel veov LEßacr'tov auch einfaches LEßacr'tov bezeugt ist. Neben der in der Edition 
vorgeschlagenen Ergänzung ist daher auch die alternative Fassung Kat 0JlVUOl Ttßeptov 
Kaicrapa LEßacr'tov] K'tA. in Betracht zu ziehen. Vgl. CPR XXIII, S. 11. 

429. P.Lips. I 56 

In Z. 21 dieser Gestellungsbürgschaft erscheint die suspekte mediale Verbform 
lmo]/lEvouJlat. Wie zahlreiche Parallelen zeigen , wäre an dieser Stelle entweder die Form 
u1toll~~5; ~der aber U1tocr'tftcrollat zu erwarten. Ich vermute daher, daß in unserem Text 
lmo]<?":TJ<?"'?J.!-at zu lesen ist. Vgl. CPR XXIII, S. 187. 

430. P.Lond. II 347 (S. 70f.) 

Diese Quittung über Steuerzahlungen durch die Priesterschaft eines ungenannten Heilig
tums enthält zwar keine Angabe zu ihrem Abfassungsort; allerdings weisen die Namen bzw. 
Vatersnamen der beiden Priester, die in dem Text als Zahler genannt werden, auf eine Her
kunft des Textes aus Soknopaiu Nesos. Vgl. CPR XXIII, S. 232. 

431. P.Lond. II 353 (S. 112f.) 

In der Edition ist der Anfang von Z. 10 wie folgt ergänzt: [iEpOU Aoyillou ev KcOllll] 
L[oK]v01taiou Nftcrou. Ein solches Formular wäre singulär. In den Parallelen heißt es zu
meist lEPOU Aoyillou KcOllT]~ LOKV01tatOu Nftcrou, in einigen Fällen auch tEPOU Aoyillou 
'tOu öv'tO~ ev KcOllll LOKV01taiou Nftcrou (s. oben Nr. 401). Welche dieser beiden Varian
ten hier zu ergänzen ist, läßt sich, wie ein Blick auf die Abbildung (Plate 84) zeigt, nicht 
entscheiden. Vgl. CPR XXIII, S. 233. 

432. P.Lond. II 445 (S. 166f.) 

Für diese Eingabe eines Bauern, der Ländereien der Livia und des Germanicus bewirt
schaftet (s. Z. 5f.), an den Strategen des Arsinoites Dionysodoros haben Bastianini, 
Whitehome (wie oben Nr. 403) S. 20 Anm. 4 eine Datierung zwischen 11 (frühestmöglicher 
Zeitpunkt für den Beginn der Amtszeit des betreffenden Strategen) und 19 (Todesjahr des 
Germanicus) vorgeschlagen. Hierbei wurde übersehen, daß Livia in dem Dokument mit dem 
Ehrennamen 'IouAia LEßacr'tft (Iulia Augusta) bezeichnet wird, der ihr von Augustus per 
Testament zugesprochen wurde. Das Dokument kann folglich erst nach dem Tode des 
Augustus (19. Aug. 14) bzw. nach der Eröffnung seines Testaments im Senat (3. oder 4. 
Sept. 14) entstanden sein. Ähnlicher Ansicht war offenbar bereits der Herausgeber; man be
achte seinen Datierungsvorschlag "eire. A. D. 14-15"; vgl. ferner N. Lewis, BASP 11 
(1974) 52-54 Nr. 6 (dort irrtümlich Atßuia LEßacr'tft statt 'IouAia LEßacr'tft). Die Datie
rung des Papyrus sollte daher 14-19 lauten . Vgl. CPR XXIII, S. 4 Anm. 10 . 
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433. P.Mich. V 226 

Sowohl die Herausgeber dieser Petition (Ein!. S. 21) als auch H. C. Y outie, ZPE 21 
(1976) 196-198 = id., Scriptiunculae Posteriores, Bonn 1981, 1310-312 Nr. 58 haben das 
Präskript des Textes so aufgefaßt, als sei hier von acht 11'YOUJ.LEVOI und einem YPUllllu,EuC; 
die Rede. Allerdings werden nur die ersten drei Personen explizit als f]YOUIlEVOI bezeichnet. 
Im Anschluß an diese folgen der Grammateus sowie fünf weitere Kultfunktionäre, die auf den 
ersten Blick keinen Titel zu führen scheinen. Hieran schließt sich nachstehender Passus an 
(Z. 9- 12): Ol. eV"Eu iWOUIlEVOI KUt YPUI!J.LUtEOUC; (l. 't&v EVVEC1. ;wouIlEVWV KUI 'YPU~I
IlU'tEffi<;) KUI (bto t&v CPUAOlV ,&v u"t&v Eiulpewv (I. tepEwv) t&v &1tO TE~'tUvtWe; 
Kp6vou KpatEo-\) (I . KpCXtr.t.tou) SEOU IlEY&.A.OU ~lE'YI.(11:01.). Die Herausgeber bezogen die 
Worle altO t&v IpUA&V auf a lle in Z. 2- 9 erwähnten Per 'onen: "all rune presidents and 
secretary beIonging to the tribes of the same priests etc ." (so die Übersetzung auf S. 25); 
vgI. Youtie, a . O. 196: "eight of them f]YOUIlEVOI, leaders of the priestly phylai, one a 
ypcq.lIlU1EUC;" . 

Einer solchen Deutung stcht zunächst entgegen, daß in diesem Fall die Konjunktion 
KUi, die vor &1tO 1&V <lmA&v steht, unverständlich bliebe. Überdies wäre unerklärlich, 
warum der Verfasser der Urkunde den Grammateus mitten unter den Hegumenoi aufgeführt 
haben sollte, statt zunächst alle Hegumenoi und erst dann den Grammateus zu nennen. Ich 
möchte daher vermuten, daß der Ausdruck 01. ... uno 1&V (jmA&" als eigenständiger Titel 
aufzufassen ist, der eine weitere Gruppe von Kultfunktionären bezeichnete. Dieser Titel wäre 
dann auf die fünf Personen zu beziehen, die nach dem Grammateus genannt werden. Hierzu 
paßt, daß die Zahl der Priesterphylen sich auf fünf belief. Die Petition wäre dann von einem 
Priesterkollegium verfaßt worden , das sich aus drei Hegumenoi, einem Grammateus und fünf 
Phylenvertretern zusammensetzte. VgI. CPR XXllI, S. 8. 

434. P.Mich. XIII 664 

In Z. 13-14 dieses Vertrages über den Verkauf eines Getreidemaßes heißt es laut Edition 
wie folgt: ii ~ooJ.loV ... flEpOe; 'tou A.11'Y&.00u TOU (HTOI!ETPIKOU Ilol>iou 'die; «lalu<; 
E~l~oAllC; I t&v kKUTOV ~IOÖ(Wv ahou ~ucr'tip 't11!i)C; K'tA.. Der Dativ l;uaTcp ist befremd 
lich , da das Maß ~16öwc; l;uO'1:oe; hieß , mi thin an unSerer teile die Wendung Iloo{wv crl1:0U 
!;Vcr't&v zu erwarten wäre. Wie ein Blick auf die der Edition beigegebene Tafel (Plate XVT) 
zeigt , gibt es hinter I;ucr'tw e ine kleine Lücke, in der ein Buchstabe gestanden ei n dUrfte 
(von dem eventuell sogar noch schwache Reste erhalten sind). Ich möchte daher vorschla
gen, die Stelle wie folgt zu transkribieren: 1&" E1<a'tOV 1l00tWV ahou ~'\)a't&["] 'tl1lT1C; 
K1A. Ygl. CPR XXIII, S. 220. 

435. P .Oslo 11 33 

Bezüglich der Frage, wie das Gentiliz in Z. 5 dieses Afterpachtvertrages zu lesen sei, 
sind verschiedene Auffassungen vertreten worden. Neben der Version der ed. pr. (S. Eitrem, 
H. Holst, Klio 22 = N. F. 4 [1928] 22lf. Nr. 1): '~':':OVt01.) sind hier zu nennen: P. M. 
Meyer, zitiert von S. Eitrem in: U. Wilcken, Symb . OsI. 7 (1928) 33-35 auf S . 35: 
'Anwvto'\); Eitrem, ibid . sowie id., L. Amundsen, P .Oslo II 33 : 'A VetOU; Eitrem, ibid. 
K ~l;m.: 'AnrovElou (oder vielleicht 'Armwvlou); Amundsen, ibicl.: 'AltWVlOU : vgl. 
P. Zucker, G;lomon 9 ( l933) 657, der die in P.Oslo II 33, Komm. genMnle'n 'Yorschlöge 
Eilrcms referiert (der E intrag in BL III 121 erweckt den fa.lschen Ei ndruck, als handele e 
sich um Vorschläge Zuckers). Nach Prüfung der Abbildung, die der ed. pr. beigegeben ist 
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(Plate I, nach S. 226), gelange ich zu dem Ergebnis, daß die Lesung 'A7tffiVetO'\l (I. 'A7tffi
vio'\l) sich am besten mit den noch erkennbaren Spuren verträgt. Vgl. CPR XXIII, S. 16. 

436. P.Oxy. VII 1071 und XVI 1929 

Der Adressat des vom Herausgeber ins 5. Jh. datierten Briefes P.Oxy. 1071, der 
va\)KAIlPOC; Askalas, ist offenbar mit dem VCL\)'tll<; Asklas gleichzusetzen, der in mehreren 
Dokumelllen des Apionen-Archives begegnet; vgl. J. Gascou, Cd.' E 47 (1972) 244 mit 
Anm. 2. Da diese Textgruppe in die erste Hälfte des 6. Jh. fällt, ist ein entsprechendes Da
tum auch für P.Oxy. 1071 anzunehmen. Vgl. CPR XXIII, S. 219. 

Dieselbe Korrektur dürfte auch für den von seinen Herausgebern ins späte 4. bzw. 5. Jh . 
gesetzten Brief P .Oxy. 1929 vorzunehmen sein, da dieser Papyrus allem Anschein nach 
ebenfalls von Asklas abgefaßt wurde (vgl. Gascou, a. 0.). 

437. P.Oxy. X 1300 

In diesem Brief aus dem 5. Jh. findet sich in Z. 7 die Berufsangabe KUIlUAaptoV, die von 
den Herausgebern zu KUI.wpaptov emendiert und mit engl. "valet" übersetzt wurde, womit 
das Worl von lat. camerarillS herzuleiten wäre; ihnen fo lgen WB I 733; B. Meinersmann, 
Die lateinischen WO/'ler und Namen in den griechischen P(lpyri, Leipzig 1927, 21; LSJ9 
Rev. Suppl.; H. Hofmann, Die lateinischen Wörter im Griechischen bis 600 n.Chr., Diss. 
Erlangen, Nürnberg 1989, 145 . Allerdings hat diese Deutung den Nachteil, daß es sich um 
den einzigen Beleg für das Lehnwort in einem antiken griechischen Text handelte . Man 
sollte daher erwägen, ob nicht eher die Berufsbezeichnung KUIlTlAaptoV (1at. camelarius) 
gemeint ist, die gerade für die Spätantike gut bezeugt ist. Vgl. CPR XXIII, S. 166 Anm. 10. 

438. P.Oxy. XIV 1652 a-b 

In Z. 4 dieser beiden Steuerlisten für zwei oxyrhynchitische Orte steht jeweils der Ein
trag O''tE<paVffi'tlK(roV). Gemeint ist zweifelsfrei Kranzgold. Es besteht allerdings keine Ver
anlassung, mit den Herausgebern zum Plural aufzulösen . Wie die Parallelen O.Stras. 289, 3-
4 (314/315) und P.Erl.Diosp. 1,46 (313/314) zeigen, sollte es an beiden Stellen O''tE<pa
Vffi'tlK(OU) heißen. 

Bislang wurde der Papyrus ins 3. Jh. datiert. Da das Adjektiv O''tE<paVffi'tlKo<; jedoch 
überaus selten ist und sich ansonsten nur in den beiden soeben erwähnten Texten nachwei
sen läßt, die mit der Kranzgolderhebung anläßlich der decennalia Constantins in Zusam
menhang stehen, liegt es nahe, den vorliegenden Papyrus ebenfalls auf dieses Ereignis zu 
beziehen. Der Text wäre dann ca . 314/315 entstanden. Vgl. CPR XXIII , S. 242 sowie 
P.ErI.Diosp. 1, Komm. zu Z. 46. 

439. P.Oxy . XXXI 2571 

Der Herausgeber dieser Urkunde zögerte, ob das zum Kaisereid gehörige, abgekürzte 
Au'tOKpa'top( ) am Ende von Z. 16 zum Singular oder zum Plural aufzulösen sei. Ein Ver
gleich mit dem Formular aus anderen Gauen zeigt, daß in den Jahren 337-340 der Plural all
gemein üblich war. Daher auch hier AU'tOKPCL'tOp(ffiV). Vgl. CPR XXIII, S. 179 bzw. 247. 

440. P .Oxy. XLI 2994 

Diese Urkunde wurde vom Herausgeber ins frühe 4. Jh. datiert. Das Formular des Kai
sereides mit der abstrakten Herrscherbezeichnung ßaO'lAEt<; entspricht einem Typ, der im 
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Oxyrhynchites ansonsten nur in den Jahren 322-323 nachweisbar ist und vermutlich in der 
gesamten Phase in Gebrauch war, wähl' nd welcher einzig die beiden Licinii in ÄgYl1ten als 
rechtmäßige Herrscher anerkannt waren (321/322-324). In früheren Jahren lautete da For
mular in diesem Gau AÜ10Kp<X:tope<; Kat KaicrapE<;, pliler dann A\)'tOKpu'tOpe<; 'tE Kat 
Kulcra.pe<;. Der Papyrus dürfte daher in die Jahre 321/322- 324 zu dalieren sein. Vgl. CPR 
xxm, S. 179 bzw. 246. 

441. P.Oxy. XLII 3018 

Der Papyrus enthält in Z. 6-10 die Abschrift eines Reskripts der Kaiser Septimius Se
verus und Caracalla an die 7tatavtcr'tai der Metropole des Arsinoites vom 7. Dez. 200 in Sa
chen Steuer- bzw. Liturgiebefreiung. In der ed. pr. lautet die Adresse dieses Dokuments wie 
folgt: ] 'to [ ] <Xt(t)v 'ApcrlVOEl'trov 7tata.Vlcr-r<xl<;. J. H. Oliver, Gl'eek Constiilltians af 
Early R~m~~ E~peJ'Q"$ frolll Inscriptians and Papyri, Philadelphia 1989,462-466 Nr. 242 
chilig folgende Lesung vor: 1 10[1<; 11<x/.]cxlrov 'ApcrlvOEt'trov nalllvlcr-r<Xl<; (vgl. BL IX 

198, dort : l1aJACluI)Y' ähnlich bereits id., AJP 96 1'l 975) 229- 231: 1 10'i[<; 7t<xlA.CXI.GJV 
1('1A.; vgl. BL viI 155). Allerdings ist weder der Begriff n:aA.<XLOt 'ApcrLVo'hal ander~eitig 
bezeugt, noch sind dje von Oliver, a. O. . 464-466 angeführten Erklärungen zu einer 
möglichen Bedeutung überzeugend. 

Wie mir scheint, wäre es plausibler anzunehmen, daß an der betreffenden Stelle von den 
IhoAEllalEl<; 'ApeHvol'tat die Rede ist. Nach Aussage des Erstherausgebers P. J. Parsons 
passen die Spuren vor der sicher gelesenen Wortendung a.U.L)V nämlich unter anderem auch zu 
einem ~l, wa ich anhand der nunmehr im Internet wgiingli hen Abbildung gut nachvoll
ziehen läßt . Die vorangehende Lücke chiene mir mit zwei Buchstaben bereits hinreichend 
gefiilll. lind die Tintcnspmcn vor dem 't könnten von einem 1t herrührcn. Ich schlage daher 
vor, die Ste~j e wie folgt zu transkribieren: I n'tO[A ]!-I!Xlrov 'AP<ilVOEl'troV (I. rJ 'tO A. -
Il(~~ewv 'ApcrWOl't&V) /t<Xlavlcr't<X'i<;. Diese Reko~struktio'n nötigt zwar zur Annahme eine 
Vokalfehlers (al für alE), doch wäre dieser leicht erklärlich, handelte es sich doch um eine 
Haplographie (der Diphthong a.t wurde damals bekanntlich bereits wie E ausgesprochen). 
Vgl. CPR XXIII, S. 78 Anm. 14. 

442. P.Oxy. XLVII 3340 

In diesem Ratsprotokoll werden Plautilla und ihr Vater Fulvius Plautianus in Z. 9-10 laut 
Edilion wi folgt bezeichnet: lnAau'tIAA]CXV r ßacr'tl]v Kai [<l>O·UA.ßIQV ITA,UU'tlav ' v 
TOV A.IX!-iJll'PO't<X'tOV E1tap[xov 'tov npaL'tropioull ·c.· (2rl·r~ . 8]' ~. Der Hcrausgeb I' erwog 
filr die Lücke am Zeilenübergang im Komm nlar die Brgä'nzung 'tov A.<X~IJltpO't<X10\1 
Ell'Up[xov 'tou 7tpa.l'troplO\l] O[KE.lOV 'troV) I LEEß<xcr't]~v. AL altc11l3tive Rekon. truktion, 
welche die Liicke ebenfaHs recht genau füllen wUrde, böte s ich die <xvaYI\<Xlo<;-Fol'lnel an : 
'tov A<XJ.11rrpo't<X'tov Elta.p[xov 'tov 1tpa.l'tropiO\ll Kai ttva.YKalov 'trov] I [1\.\lplroV futJiOv. 
Vgl. CPR xxrn. S. 55 Anm. 6. ' 

443. P .Oxy. LX 4085 

Z. 10 diese r beeidcten Brklärung aus dem Jahre 339 lauten in der Edi tion wie folgt: 
'tov (H;ß6:cr~ltOV 9iov (I. eElOV) rÖpKOV -rrov] I ÖE<l1tO'trov illlrov Aulyoucr1:rov) I l 1 
[ ] [; danach bricht der Text ab, Aufgrund der Zeit teilung des P,Lpyrus wäre hie;' ~nst~lie 

. d~s Begriffs AÜYOU0'101 eher die Formel MJ'tOKpa'tOpe<; 110 Kat KaicrapE<; zu erwarten. 

3 http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/papyri/voI42/1S0dpi/30 18 .jpg. 
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Tatsächlich ließe sich, wie ein Blick auf die im Internet zugängliche Abbildung zeigt4, eine 
entsprechende Rekonstruktion gut mit den noch erkennbaren TintenspuJ'en in Z . 10 verein
baren. Ich schlage daher fo lgende Lesung bzw. E rgänzung vor: Au ['tOKPCt'tOProv]I ['tE K(.tl] 
~[atcr]~f?[rov. Vgl. CPR XXIII, S. 179 bzw . 247. . . 

444. P.Ross. Georg.Ir 21 

In Z. 16 dieser Eingabe an den Strategen betreffs einer Grenzverletzung dürfte vor dem 
Hintergrund der Parallelen statt t[ltt 'tmv 'tOlt]rov eher t[ltt wuc; 't6no]uc; zu lescn ein . 
Überdie ist aus demselben Grund in Z. 17 zu e~~ägen, statt E~E'tUcrEWC;'':'''- der Terrninu. 
t~E't(X(nc; wird im betreffenden Zusammenhang ansonsten niemals gebraucht - den Begriff 
avaIlE'tpr,crEroC; zu ergänzen. Vgl. CPR XXIII, S. 43. 

445. P.Ryl. Ir 127 

In Z. 26f. dieser Eingabe an den örtlichen Polizeichef wird ein Verwalter der Livia, Gat
tin des Drusus Caesar, erwähnt: ltapa. KAaOou Atßtac; t.poucrou Kaicrapoc; . Die Heraus
geber betrachteten KAaOou als Korruptel für KAaUOtOu. Hingegen weist G . M. 
Parassoglou, Imperial Estates in Roman Egypt, Amsterdam 1978, 19 Anm . 26 darauf hin , 
daß es sich um den Namen KAa8oc; und damit sehr wohl um eine korrekte Form handeln 
könnte (nicht in der BL erfaßt); vgl. D. P. Kehoe, Management and Investment on Estates 
in Roman Egypt during the Early Empire, Bonn 1992,20. In der Tat spricht alles für die An
nahme Parassog1ous: Zum einen wäre der Gebrauch eines Gentilnamens ohne begleitendes 
C gnomen höchst ungewöhn lich; zum anderen ist das nomen KAaOoc; (Cladus) gerade im 
Sklllyenmilieu gut nachgewic ·cn5 . Vgl. CPR xxm, S. 11. 

446. P.Ryl. Ir 150 

Diese wiederum an den örtlichen Polizeichef adressierte Eingabe stammt von einem ge
wissen LOCPOC; MapKou La't0pVlAoU (Z. 2f.). Die Herausgeber deuteten die Angabe 
MapKou l:a'topvtAou als Vatersnamen; s. ihre Übersetzung auf S. 149 bzw. den Eintrag im 
Index S. 443 s. v. l:ocpOC;. Mit MapKoc; La'tOpvlAoC; ist jedoch unzweifelhaft der Senator 
M. Aponius Saturninus gemeint. Der Namenszusatz im Genitiv bezeichnet hier also nicht 
den Vater, sondern den Dienstgeber. Vgl. CPR XXIII , S. 16. 

447 . P.Ryl. 11 171 (= Pap.Choix 2) 

Wie A. E . Hanson, ZPE 15 (1974) 234 und 37 (1980) 245 ausführt , gab es im Arsinoites 
in frührömischer Zeit Ländereien zum einen der Antonia Minor, Gattin Drusus des Älteren , 
die unter dem Namen 'Av'tcovta t.poucrou geführt wurden, zum anderen der Antonia, Tochter 
des Kaisers Claudius , die in den Papyri als 'Av'trovta euya'tllp (seit dem Tode ihres Vaters 
zeitweise mit dem Zusatz emu KAauö{ou) bezeichnet wird. 

Zur Domäne der Antonia C1audii filia gehörte unter anderem auch ein Weiler, der als 
EltOtKtOV 'AV'trovtac; euya'tpOC; bezeichnet wurde . Hingegen ist Antonia Drusi als Na
mensgeberin für eine Ortschaft nicht sicher nachgewiesen. Im einzigen bislang bekannten 

4 http: //www .csad .ox .ac .uk/POxy/papyrilvoJ60/300dpi/4085_300 .jpg 
5 Für Beleg aus dem Reichswe ten vgJ. 11. SoJi n, Die griechischen Personennamen in 

Rom: Ein Namenbu ch, Berlin, New York 1982, II 1113f.; B. Lörincz, Onomasticon 
provinciarum Europae Latinarum , 1I: Cabalicivs-Ixvs , Wien 1999, 59 s . v. 
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Zeug ni . P.RyL 11 171 (55/56), ist die betreffende Angabe von den Herausgebern lediglich 
unter V rbeh alL ergänzL worden (Z. 4): ev Errolldool ·AV"l'OOvlct[.; c.pouaou (?). Aur Grund 
des Fehlens weiterer Zeugni se fUr e in 01 be. Toponym ist z u ~crll1uten . daß auch in diesem 
Papyrus das bereits erwähnte E1tOlKlOV 'Av'trov(w; 8uya'tp6~ gemeint ist. Es sollte daher 
wie folgt ergänzt werden: EV E1tOlKlrol 'Av'trovla[~ 81lya'tp6~. Vgl. CPR XXIII, S. 11. 

Das dreiteilige Lemma 'Av'toov(ct~ in A. Caiderini, S. Daris, Dizionario dei nomi geo
grafici e fopograjici deU'Egillo greco-romano, I 2, 123f. mit Supp\. I 40f. ist demnach zu 
überarbeiten; die dort aufgeführten Belege für den Ortsnamen 'AV'trovla~ sind nunmehr auf 
folge nde topographische Begriffe zu verteilen: ouala 'AV'trovla~ 6poucrOll,OUala 
'Avtoov(a~ (h,.y(x-tpo~ und EnOIK\OV 'Av'T")\p(ct~ 81l'Ya'Tpo~. 

448. P .Sta Xyla 20 

Anhand der engen Parallelen CPR XXIII 34 und XXIV 23 läßt sich eine verbesserte Tran
skription dieser Verladequiuung erstellen (man beachte neben der ed. pr. auch die in BL X 
253 und XI 254 mitgeteilten Korrekturen): 

Ev'taywv / 1tpocr'Ypwpov rovo~ 'A1taAootO~ VallKAf]pOll uno KroJl]l1~ 

eJlOpf]crfro~ tOU ' Avttvo{~o~ ~o~[ ou 
2 ± 30 ] lOll ß0118(ou) K(at) V1tEP t[ou] 'Epjloll[ 
3 ± 25 cri'tOll im ]~ap( ou) xroPl~ VaUAOll Ka:t EKUtOcr't[ &v 
4 ] Spuren 

449. PSI III 161 

In Z. 8-10 dieser Abrochia-Deklaration aus dem Jahre 169 heißt es laut Edition wie 
folgt: ta~ ul[1ta]pxoucra~ 'tft <PPOV'T\~O ).l l:Vll I [1tap'] Ej.lOU MfJ.l~llctV L'l lOy .. [vl]Oav 
(l. Mq.lJll~ 6WYEV(ÖI) K'tA. Zur Rechtfertigung der Ergänzung [rc ctP '] verwei t der 
Henlllsgeber im Zo.ilcnkommeLltur auf den spätantikcn PSI I 96, 2. Jedoch dürfte angesichts 
der Paralle len aus römi cher Ze it die Präposition uno vorzuziehen ein , Es s Ihe eiaher wie 
folgt heißen: 'tft <ppovnsoJlEvll I [U1t'] EJlOU K'tA. Vgl. CPR XXIII, S. 51. 

450. PSI III 164 

Die in BL I 391 zu Z. 19 mitgeteilte Verbesserung C . Wesselys : Jll1(OEv) E\jffucr8at ist 
unnötig, da es in den Parallelen stets Jll, E\jffucr8at heißt. Vgl. CPR XXIII, S. 234 . 

451. PSI V 465 

Dieses Dokument zur Beschaffung von Tierhäuten für den Heeresbedarf, für weiches in 
der Edition als Datierung "a. 265P?" angegeben wird , wurde frühestens im 12. Jahr Galliens 
(2641265). in jeclem Fall aber, wie die Verwendung des Epithet n TallAll7vry in der Trup
p nangab Z. 8 zeigt, noch vor seinem Tod (268) abgef'aßt6. Die Datierung der Urkunde 
sollte daher 264-268 lauten. Vgl. CPR XXIll, S . 76 Anm. 3. 

6 Ähnlich bereits der Herausgeber in der Ein!. (S. 43). 
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452. PSI VIII 918 

In diesem Kaufvertrag über einen in der Gemarkung des Dorfes Theogonis gelegenen 
Weingnrtcn aus dem Jahre 38/39 werden als süd liche bzw, ö tliche Anrainer nach bi heriger 
Lesung fo lgcnde G rundbesitzer genannt (Z, 3 mit BL VI 18 1): Ma-plClou 'Av j-cw"lOl) rcx
't0PVlVO[U] KCXt Ttße:plov KAcxu8([ou - ca, 2. - J, Hinter diesem Eintrag dürrte ieh die 
auch tuiderwei"tig fUr d,ls eLbe Dorf bezeugie Domäne von M, Aponius SaLUrninu. und Ti. 
Clalldill Ba lbi ll ll verb rgcn . Es j I demnach wie folgt zu lesen: MapK(ou 'A]1trov{ou 
rU'tOpVlV?[U] ~~~ TtßEpiou KAcxu8i[ou BUAßiUou - ca. 14 -]. Vgl. CPR XXIII, S. 16. 

453, P,Stras. III 129 (= SB V 7685) 

Am Ende von Z . 9 ist, wie das Duplikat P,Stras, III 149, 11 beweist, statt oupuvicxv die 
alternative Form des Adjektivs oupavtOv zu ergänzen. Vgl. CPR XXIII, S, 244. 

454, P,Stras. III 152 (= SB V 8942) 

In dieser Deklaration für den Landzensus Dioc1etians sollte der Anfang von Z. 7 nach 
dem aus den Parallelen bekannten Formular wiederhergestellt werden. Statt [(hOAou9ros 
'tol; 1tpoO''teX'YJ,tU<H 't]mv 8eO'1to'tmv l)J,tmv ,,'tA.. ist die Lücke daher w ie folgt zu ergänzen: 
[<XICOAouero; 10 9drp 1tpoO'tawun 't]mv 8EO'1to'tmv l)Jlmv ]('tA. Vgl. CPR XXIII, 123f. 
Anm, 13. 

455, P.Tebt. II 298 (= W,Chr. 90) 

Die Herausgeber dieser Eingabe von Priestern an den Strategen bemerken in der Einlei
tung nur S, 74, daß sie von fünf KuHfunktionären, näm lich drei Stolistai und zwei (weiteren) 
Pre bYlern, ausgestellt worden sei. Tatsächlich werden im Präskript drei Stolistai und fünf 
Presbyter, also insgesamt acht Personen, genannt. Vgl. CPR XXIII, S. 8 Anm. 31. 

456. P,Vind. Sal. 3 

Diese Kopie einer unter Tiberius abgefaßten Cheirographie weist in Z. 8 laut bisheriger 
Transkription ein merkwürdiges 9EOV auf, das nicht nur ohne Parallele wäre, sondern das 
Problem mit sich brächte, daß - entgegen der im nach-augusteischen Ägypten üblichen 
Diktion - ein lebender Kaiser im Eidesformular als 9EOs bezeichnet würde; vgl. die 
Ausführungen des Herausgebers im Kommentar zu Z. 6, Freilich ist gar nicht sicher, daß an 
der betreffenden Stelle tatsächlich 9EOV steht. Eine Prüfung des Originals hat nämlich erge
ben, daß sich mit gleichem Recht auch die Lesung 9EO~ vertreten ließe. Damit wäre die 
Stelle als einfache Diplographie zu belrachlell und der Eid wie fo lgt wiederhel'zustcllen 
(Z.6-9) : OI-lVUW Ttßiplov KaiO'CtpCl reß<xO''tov AV10K'pa'topa. etO\) 1 etOU I rEßCX(J'tOU 
"tOV, E,~ hill1delte sich Ulll die 'reguläre' Fon'; des Eides bei TiberiLl~, Ygl: CPR xxm, S. I ( . 

457. P'yind. Sijp. 4 

Eine Überprüfung des Originals hat ergeben, daß das Tagesdatum in Z. 18 dieser Gestel
lungsbLi rgschaft nicht 'E1tEl.<p E, sondern 'E1tE1.<p ~E lautet (die Ziffer t ist zwar beschädigt, 
aber noch erkennblll'). Das Dokument stammt demnach nicht vom 29. Juni, sondel11 vom 9. 
Juli 340. In Z. 21 derselben Urkunde ist nicht ~i~?~ (I. d06'toS), sondern ~i~?:(oS) zu le
sen. Vgl. CPR XXIII, S, 181 Anm. 2. 
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458. P.Vind. Sijp. 6 

In Z. 9 di ser estellungsbü rgschafl hat der Herall geber die Verb form (Xltoo"tU ergän~l. 
Für ein solches Fornwlar gibt es allerdings nur eine ParaUele, nämlich da Duplikat CPR 
xxm 30 f P.Vind.Sijp. 4. Wesentlich be seI' be~eugt si nd hiJlgegen die Formen 
aq)'\)o'tEP~<111 und t..lItO't<lK''tl10l1. Die Frage, welche dieser drei Formen in unserer Urkunde 
zu ergänzen ist, läßt sich nicht entscheiden. Vgl. CPR XXIII, S. 188. 

459. P.Vind. Sijp. 19 

In Z. I dieser ZahlungsmeldU/\g von Sitologen an den Strategen ist, wie eine Priilimg des 
Originals ergeben hat aus PIlllzgründen nichl 'AXL[t..t..Ei 01'P<l-n1Y<!l] (so BL VT 68). on
dem ·A~~[At..El <rrp(a"trry0>l zu lesen . Pemer söllte in Z. 13 nicht 'tou EVE<1'tonoc; 1.1 
(iho'l.lC;) (so BL VI 68), ondern 'tOU C7.i>tOU lY (/hOUo;) ergünzt werden. Vgt. CPR xxrn. 
S.237 sowie unten Nr. 460. 

460. P'yind. Worp 4 

Am Ende von Z. 11 dieser Zahlungsmeldung von Sitologen an den Strategen dürfte, wie 
ein Blick auf Parallelen lehrt, statt yev~~(X'to[o; 'tOu eVEcs'tw'tOo;] - eine Verwendung von 
EVEO't{';hoo; (sc. e't'ouc;) an solcher Stelle wäre meines Wissens hne Pararlele - die 
rückbezügliche Wendung YEv1ll-lu'tolo; 'tou U1l'tOU] 7.U ergänzen sein. Der vom Herausgeber 
im Zeilenkommcntaf geiiußerte Hinweis, der zur VcrfUgung stehende Raum spräche für die 
von ihm gewählte Ergänzung, ist wenig überzeugend, da die Zeile, wie ein Blick auf das Ori
ginal zeigt, auch mit den Worten 'tOu a1nou hinreichend gefüllt wäre. Vgl. CPR XXIII, 
S.237 sowie oben Nr. 459. 

461. SB I 5235 

Di.esc Ei ngabe an den pl'aeJectu.f lIegypli M. Magius Maximus weist nach bishel'iger Le
sung folgende Adres e auf (Z. I): [Mayl]o>l [M]a!;ij.1w[t). Hierzu ist zu bemerken, daß es in 
iulisch-claudischer Zeit üblich war, im Präskript von Petitionen an den Präfekten dessen 
kompletten Namen zu nennen, also auch sein Pränomen; vgl. hierzu G. Bastianini, in: 
ANRW II 10, I (1988), 587f. (wo unser Text als einzige Ausnahme zu dieser Regel an
get'Uhrt wird [so Anm. 32]). 

Gegen eine entsprechende Rekonstruktion des vorliegenden Textes scheint zunächst zu 
sprechen, daß dann am Anfang von Z. 1 zehn Buchstaben zu ergänzen wären, während in den 
folgenden Zeilen jeweils nur 4-6 Buchstaben fehlen. Bei Durchsicht anderer Petitionen an 
den Präfekten aus iulisch-c1audischer Zeit zeigt sich jedoch, daß der Name des Adressaten in 
diesen zumeist um mehrere Buchstaben ausgerückt ist. Dies gilt etwa für BGU IV 1139 (Abb. 
BASP 22 [1985] 241); BOU IV 1140 = W.Che. 58; P.Lond. II 354 (Abb. ibid. Platc 6); 
P.Lond. II 177 (Abb. ibid. Plate 14); P.Oxy. XLII 30337; SB V 7462 (Abb. BIFAO 21 
[1923], nach S. 214 PI. II); SB XVI 12713 (Abb. ZPE 47 [1982], nach S. 300 Tafel XIV). 
Vor diesem Hintergrund ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß auch in unserem Text der 
volte Name des Präfekten genannt war. Z. 1 dürfte daher wie folgt zu rekonstruieren sein: 
[Ma.PKWt Mayi]wt [M]c#l-lw[t]. Vgl. CPR XXIII, S. 21. 

7 Abb.: http://www.csad.ox.ac .uk/POxy/papyri/voI42/ l50dpi/3033 .jpg. 
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462. SB XIV 12203 

In dieser von H. C. Youtie, ZPE 31 (1978) 176-179 = id., Script. Post. (wie oben Nr. 
433) L 494-497 herausgegebenen Abrechnung unbekannter Herkunft über landwirtschaftli
che Arbeiten aus dem späten 3. bzw. frühen 4. Ih. begegnet in Z. 4 und 6 die Angabe EV 'trp 
KOAOcpWVlOU. Der Herausgeber bemerkte hierzu, daß der Sinn des Ausdruckes unklar sei. Er 
vermutete, daß eine KOAOcprovwv-Pflanzung gemeint sein könnte, wies aber zugleich darauf 
hin, daß auch eine Deutung des Worte als Name d Grundb itzers (dann: KOA.O<provlOU) in 
Frage käme; vgl. Komm . zu Z. 4. In Anbetracht der Tatsache, da(~ anderweitig ein E1tot.nov 
KOAOcprovlO\) bezeugt i t, sollte die Möglichkeit erwogen werden, daß dle Angabe RUf' die
sen Ort zu beziehen ist. Es wäre dann EV 'tCjl KOA.Ocp(tlVlOU (sc . ElliOlld<i» zu versteben und der 
Text dem Arsinoites zuzuweisen. Vgl. CPR XXIII, S. 73. 

463. SB XVI 12603 

In diesem Darlehen dürfte der Vatersname des ersten Zeugen (Z. 11) nicht uno. Aro[llo~ 
- ein solches Anthroponym ist ansonsten unbezeugt -, sondern 'Ano.Aw[ 'tlo~ (Genitiv zu 
'Ano.A&~) gelautet haben (am Original geprüft). Vgl. CPR XXIII, S. 218. 

464. SB XVI 12809 

Diese Dokument wurde vom Herausgeber aufgrund des Ehrenprädikats ~EOUTlPta.Vl] in 
der Truppenangabe (Z. 3f.) zu Recht in die Regierungszeit Severus Alexanders datiert. Aller
dings entspricht dies nicht, wie in der Edition angegeben, den Jahren 222-234, sondern 
222-235. Vgl. CPR XXIII, S. 76 Anm. 3. 

465. SB XVIII 14025 

In dieser Quittung über eine Transportabgabe agiert nach bisheriger Lesung ein 
ypo.(llllo.n:u~) VO~I (OU ) als Schreibhelfer des Steuerpächters (Z. 4). Die Nennung eines 
Gauschreibers als Gehilfen eines Steuerbeamten muß schon deshalb befremden wei.l dic 'e 
Funktionäre ansonsten nur im Zusammenhang mit den Zentralbehörden der Gauverwaltung , 
nämlich dem Strategen und dem Königlichen Schreiber, Erwähnung finden. Die Rekonstruk
tion ist aber auch auf sprachlicher Ebene suspekt, da im Titel der Gauschreiber ansonsten 
immer der bestimmte Artikel gebraucht wird: ypo.llllo.'tü~ 1:0\> VOIlO\>. Es ist daher nach ei
ner anderen Lösung zu suchen. Möglicherweise ist ein YPo.llllo.'tEU~ vOllapxou gemeint. 
Vgl. CPR XXIII, S. 18 Anm. 12. 

466. SB XX 14304 

In der von R. S. Bagnall, BASP 28 (1991) 27-29, Nr. 19 vorgelegten Neuedition dieser 
ur prllnglich al. P.Corn. 17 edierten Zensu deklaration ist um Ende von Z. 39 - offenkun
dig ver ehent lieh (kein Vermerk der abweicbenden Lesart im appa/'Cltus crilicils auf S. 29) -
das Präfix cX7tO- ausgefullen. StaU EJtIÖ(!;/)WKEVUt) 't11v n{po)K(ElilEVT\V) I [ypatp11v K'tA. 
muß es dort wie fo lg! heißen: hnÖ(eöroKEvIU) 't1]v 1t (PO)K(El).l eVTlv) O:7tol[yp<XlpnV K'tA. 
Die richtige Lesung der Stelle, die in der ed . pr. noch mit e7tlO(eöwKEV(H) 't11v OiK(i,(X(;) 

u7tol[ypo.cpnv K'tA. wiedergegeben wurde, ist, wie bei Bagnall vermerkt, D. Hagedorn, ZPE 
65 (1986) 87 (= BL VIII 90) zu verdanken. Vgl. CPR XXIII, S. 85 Anm. 12. 
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467. SB XX 15170 (= P.Lond. II11125 d deser.) 

D,ie vom Herausgeber djescr Urkunde , die im frühen 2 . oder aber in der I. Hälfte de 3. Jh. 
abgcfaßt wurde8, am Ende von Z. 12 vorgcse bJagene ' rgänzung M&pKO~ 'AltcOV LO~ 
q>pov['t\<m'lC; i I kaum richtig , da seit dem splitcn 1. Jh . das Cogl1omen fUr römische Bürgcr 
bereits einen unverzichtbaren Namensbestandteil darstellte. Die Buchstaben q>po~[ sollten 
daher eher als Anfang eines Co gnomen gedeutet werden. Eine denkbare Ergänzung wäre 
z. B. MiipKOC; 'Altc.OvwC; <l>p6~[1:OlV. Vgl. CPR XXIII, S. 16 Anm. 6. 

468. SB XXII 15346 

Es handelt sich bei dieser Urkunde aus dem Jahre 88/89 um ein Pachtangebot zweier Ve
teranen an den €1tl1:POltOC; eines weiteren Römers. Der Adressat des Schriftstückes wird laut 
ed. pr . (s. P. J . Sijpesteijn, BASP 30 [1993] 145-148) wie folgt bezeichnet (Z . If.): [prae
nomen LEj.mpCOVtOlt EU]1:llXTtt €1tl'tp61t0l\ MapKo(~ ) j [Lqmprovio\l cogTlomen aq>1]
At]~<?S 1!-1)('tpoC;l Tapoou~(oC;). Der Hcrausgcbe;' 'bctrachtete Eutyche demnach als "guar
dian of Marcus Sempronius (cognomen), a minor, his mother being Taroüs" (S. 146). Die 
Ergänzung des Gentilnamens Sempronius ergibt sich aus Z. 8 bzw. 27. 

Eine Überprüfung der Abbildung, die der Edition beiliegt (Plate 13 , nach S . 180), führt 
zu dem Ergebnis, daß in Z. 2 nicht aq>11A.t]KOC; jlTJ('tpOC;) Tapoou't (oC;), s ndern E]KU-
1:OvnxPxoll zu transkribieren ist. Es handelt si~h 'so~;t bci Eutyches nfcht um den Vormund 
~i~es Minderjährigen, sondern um den Verwalter eines centurio. Ferner steht aufgrund der 
Tatsache, daß Eutyches dasselbe Gentiliz wie sein Dienstgeber und überdies einen typischen 
Sklavennamen als Cognomen führt, zu vermuten, daß er einer von dessen liberti war und 
folglich dasselbe Pränomen wie dieser trug . Die Stelle dürfte daher wie folgt zu re
konstruieren sein: [MapKWt LEjlltPOlVlCOl Eu}tUXTJt €ltt'tPOltOlt MapKO(ll) I [LEJlltPCOV(Ol) 
cognomen E]Ka'tov'rcipxou. Das Pränomen dürfte auch in den Un'terschriften zu ergänzcn 
ein, und zwar i'n' Z. 22: [MiipKOC; LEjl1tp]c.OVtoC; EtnuXTJC; und in Z. 27 : MiipKO]C; 
EE~l1tpc.Ov tOc; EU1:uXTjC;. Vgl. PR XXIII, S. 21. . . . 

469 . SB XXII 15778 

Z. 6 die e Fragments enthält den Schlußteil einer Konsuldatierung: 'toU €lt]tq>a
VE(ml1:01l Kalcrapoc; 'to ~. Der Herausgeber des Textes ging, vermutlich aufgrund de~ Er
wähnung des praeses Aegypti Herculiae Valerius Ziper, davon aus, daß die Konsuln des 
Jahres 320 gemeint seien (s. P. J. Sijpesteijn, ZPE 106 [1995] 211f.). Da Ziper jedoch 
nachweislich von 318 bis 321 amtierte, kommen auch andere Ergänzungen in Frage. Der 
Posten des consul posterior wurde nämlich nicht nur im Jahre 320 von einem nobilissimus 
Caesar ausgefüllt, der den Konsulat zum ersten Mal bekleidete, sondern auch in den beiden 
vorangehenden Jahren, und zwar 318 von Crispus und 319 von Licinius iunior. Der Papyrus 
stammt somit aus den lahren 318-320. Vgl. CPR XXIII , S. 155. 

470, SPP XX 14 

Dieses Fragment eines Gesuchs um Testamentseröffnung setzt im erhaltenen Ausschnitt 
mit der Erwähnung des Notars ein, der das betreffende Testament errichtet hat. Bei einer 
Prüfung des Originals ergab sich, daß der von U. Wilcken in APF 7 (1924) 100 formulierte 
Korrekturvorschlag zu Z . 5 (v gl. BL I 158) richtig ist. An jener Stelle, an welcher der Her-

8 Man beachte die Ausführungen des Herausgebers P. J. Sijpesteijn, ZPE 90 (1992) 239 
Anm.6. 
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ausgeber eh)Yuro~ tntn"kribierte, steht in Wirklichkeit {moyUro~. Der Vorschlag G. ZCJ'cte
lis, Aegyptu 12 (1932) 372 zur selben Stelle (vgl. wied 'r;lIn BL I 158) ist damit hinfallig. 
Hingegen bestätigt sich am Original die von Zereteli am sei ben Ort mitgeteilte Korrektur zu 
Z. 9, wo Ei.~ tO zu lesen ist (ed. pr .: E[1t]1. tO) . Weitere Korrekturen sind: Z. 2: tptro(v) statt 
tpt(rov); Z. 14: cruvvarov statt cr1lv&~v (I. crUVVUCtlv). Vgl. CPR XXIII, S. 27f. 

471. SPP XX 47 (= CPR I 6 = M.Chr. 158) 

Laut ed. alt. (SPP XX 47) findet sich in Z. 7 dieses Dokuments folgende Ortsangabe: 
1tEPl. KrollllV '!hnptV. Tatsächlich handelt es sich jedoch, wie ein Blick auf das Original 
zeigt, beim ersten Buchstaben des nur hier bezeugten Toponyms um ein Alpha . Es ist dem
nach 1tEPl. Kroll1lV 'AtE~ptV zu lesen . 

472. SPP XX 52 

Der Ausdrucksweise der Parallelen entsprechend sollte in Z. 3 nicht zu Au[p]1lA(lou), 
sondern zu Au[p]1lA(lrov) aufgelöst werden. Vg!. CPR XXIII, S. 93 sowie oben Nr. 426. 

473 . SPP XX 76 (= SB 12267) 

Zu dieser von C. Wessely edierten Urkunde haben H. Harrauer, K. A. Worp, ZPE 40 
(1980) 143f. (= BL VIII 465) wichtige Verbesserungen beigesteuert. Die bei den Autoren 
machen unter anderem wahrscheinlich, daß die Urkunde an einen 1tP01tOAt'tEUOIlEVO~ adres
siert war und nicht, wie noch von Wessely vermutet, an einen Pagusvorsteher; vg!. jetzt 
auch K. A. Worp, ZPE 115 (1997) 205. 

Die Lesung des Namens des Adressaten läßt sich anhand des Originals weiter präzisieren. 
Nach der von Harrauer und Worp mitgeteilten Fassung lautet dieser wie folgt: ]. XCP ti/J Kal. 
Bacrtavi/J. Hierzu ist zunächst zu bemerken, daß der Aliasname mit doppeltem Sigma ge
schrieben ist. Ferner sind die Spuren am linken Rand eventuell als Reste der Verbindung Ila 
zu deuten . Überdies ist davon auszugehen, daß der Adressat das Gentiliz Aurelius führte 
(Valerier bzw. Flavier sind weder unter den Propoliteuomenoi noch unter den Pagusvorste
hern des frühen 4. Ih. anzutreffen) . Schließlich haben Harrauer und Worp übersehen, daß der 
Schreiber, wie bereits von Wessely richtig angezeigt, in der Adresse mehrfach das Iota ad
scriptum gebraucht. Die Stelle dürfte demnach wie folgt wiederherzustellen sein: [AuPllAlrot 
(oder AUP1lAtcp) ~ullh.l~xCP trot Kal BMau~vi.iJt. 

Die von Harrauer Lind Worp erwogene Gleichsetzung der Person mit dem in P.Land!. 4 
(= SPP V 120),7 erwähnten] Kal. Bacrcrtavo~ wird dank der Lesung des doppelten Sigma 
noch wahrscheinlicher. 

Wessely ergänzte am Übergang von Z. 9 zu 10 E[i~] I [tU 1tEPl. Ma~t]1l1aV01tOAEtV (I. 
Ma~tlltaV01tOAtv) IlEtaAAa. Vor dem Hintergrund enger Parallelen aus der Spätantike, wo 
es tO / tU KatU tl]V 'AAaßacrtplvllv IlEtaAAov / IlE"taAAa heißt, möchte ich der Re
konstruktion E[i~] I [tu KatU Ma~t]lltaV01tOAEtV IlEtaAAa den Vorzug geben . Vgl. CPR 
XXIII, S. 165 . 

Die bisherigen Datierungsvorschläge für die Urkunde lauten ca. 283-304 (Wessely), 
293-304 (A. Valentini , Aegyptus 22 [1942J 47 [= BL III 237]) und nach 308 (Harrauer, 
Worp). Sollte Symmachos alias Bassianos das Amt eines Pagusvorstehers versehen haben, 
ergäbe sich als terminus post quem die Einführung der Pagusordnung im Hermopolites, also 
307/308; sollte er hingegen Propoliteuomenos gewesen sein, so ließe sich hieraus kein 
zusätzliches Datierungskriterium ableiten , da solche Funktionäre seit Beginn der Regie
rungszeit Diocletians begegnen (vg!. Worp, a. O. 215) . Als weiterer Anhaltspunkt kann in 
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dieser Frage das Formular des Kaisereides (A1l'tOKpo:tope~ 'tE Kal KaiO"apE~) dienen. Hier
nach dürfte der Text einer der folgenden Perioden zuzuweisen sein: 293-311, 317-321, 
324-325/326 oder 337-340. Vgl. CPR XXIII, S. 179 bzw. 244 . 

474. SPP XXII 103 

P. J. Sijpesteijn, ZPE 61 (1985) 90 Nr. 19 (= BL VIII 484) schlug für das in der ed. pr. 
nicht gedeutete Ende von Z. 6 die Lesung E[Ttl] A,(oyo'\J) vor. Ein Blick auf enge Parallelen 
zeigt, daß an dieser Stelle eher mit der Formel EO"'tt oe zu rechnen wäre . Bei einer Prüfung 
des Originals ergab sich, daß eine solche Lesung bestens zu den erhaltenen Tintenspuren 
bzw. zur U,lg der LUcke paßlc. • sollte daher am Übergang von Z. 6 zu 7 wie folgt heißen: 
e[O""tl ö]€.· I A,Ctoyp(wptac;) "tl... Des wei teren i I in Z. 5 tan Ih[Ey]p(o.IPI'\O"av ) (so ed. pr.) 
cher Öl(~hJp ( Ctql{l ) zu transkribiercn. Vgl. PR xxrn, S. 62. 

475. VBP 11 26 luv. 218 

Z. 37 : E. [ . . ] . O"'tEIPaVtKOU ~ E[i]S [A,6]y(ov) O"'tEIPaVtKOU (am Original). Vgl. CPR 
XXIII, S. 242. 

476. VBP IV 75b 

Die in der ed. pr. dieser Zensusdeklaration in Z. 28 gebotene Auflösung ETt' eXA,(T]9Eiat) 
wurde von R. Seider, Paläographie der griechischen Papyri I, Stuttgart 1967, 73f. NI. 35 zu 
ETt' eXA,(T]9Eia~) verbessert (kein Eintrag in der BL). Vg!. CPR XXIII, S. 85 Anm. 12. 

Fritz MITTHOF 

477-483. Csaba A. LA'DA* 

477. P.Mich. XVIII 781 

P.Mich. XVIII 781 co!. II (recto) 16 (Arsinoites, after 186/85 BC?): MvaO"lO"'tp[o.'to'\J 
-> MVT1O"tO"'tP[u"to'\J (read from the plate): cf. the letters -T]~ in co!. II (recto) 20. 

co!. II (recto) 18: in the translation on p . 178 "Zenon" should be corrected into 
"Xenon" as in the Greek text on p. 175. 

co!. V (verso) 55: NtKOKAEio'\J~ -> NtKoKAeo'\J~ (read from the plate). 

478. SB XX 14730 

SB XX 14730.8 (Pelousion, 17/4/102 BC): TIE"t[e]apTto'l'Po.'to'\J -> TIE't[E]ap
TtOXPo.'to'\J; typog.raph ical error: for the correct spelÜng, see E. Van 't Dack et al., The 
Judean-Syrian-Egyptian Conflicr of 103-101 B.C., A Multilingual Dossier Concerning a 
" War of Sceptres", Collectanea Hellenistica I (Brussels 1989) p. 62 and plate 8. 

479. BGU XIV 2401 

BGU XIV 2401 (1) (Herakleopolites, 10/6-917/82 BC): in the translation of line 5, 
,,750" should be corrected into ,,570". 

* I am grateful to W. Clarysse for his advice on some of these corrections . 



260 KOrT. Tyche 397--489 

480. SB XVIII 13168 

SB XVIII 13168 .13 (Pathyris, 23/31123 BC): KcOflll[S Tau]VEros -> KcOflll [S 
Tau]flEros; typographical error: for the correet spelling, see B. P. Grenfell and A. S. Hunt, 
Ptolemaic Papyri in the Gizeh-Museum, AFP 1 (1901) 64, line 13. The pi ace name 
"Tauvts" is unattested. 

48l. SB VIII 9863 (Inv. P. 9025b + lnv. P. 9025a) = SB X 10680 

The fact that the inscription re-published as SB VIII 9863 (Inv. P. 9025b + Inv . P. 
9025a) is identical with that re-published as SB X 10680 (Alexandria, 300-275 BC) has 
not yet been noted either in the BL or in the BL Konkordanz. 

482. SEG VIII 410 = SB V 7767 

SEG VIII 410 = SB V 7767 (Alexandria, Hellenistic) : 'Aytou -> 'Ayi.ou; correctly in 
SEG VIII index p. 159, SB V index p. 412; cf. LGPN IIIB p. 9. 

483. P.Tebt. l 189 

P.Tebt. 1 189 recto 1 (Theogonis, Arsinoites, 94/93 or 61/60 BC): 'tE['tEA:rl]Ko'trov -> 
'tEl 'tEAE]KO'troV. To the best of my knowledge, the only attestation of the form 'tE'tEAllK- is 
in the inscription CIG II 2771 co!. 11.10. Note, however, that in co\. 11.16 of the same in
seription the participle 'tE'tEAEKO'W occurs and that, whereas the diplomatie transcription 
of CIG 11 2771 col. lI.l0 has 'tE'tEAllKo'ta, the text edition on the same page gives 'tE'tE
A[E]Ko'ta; cf. also O. Liermann, Analecta epigraphica et agonistica, in: Dissertationes Phi
lologicae Haienses 10 (1889) 48, Nr. VIII b . col. 11. 10, 16. 

Csaba A. LA'DA 

484-489. Sarah CLACKSON 

484. P.Vindob. G 16802. 2 

Lemlakati ("Man from Alexandria") - a new anthroponym 

J. Diethart, Neun dokumentarische Papyri aus byzantinischer Zeit, Eirene 34 (1998) 
117-121, no. 20. In 1. 2, the reading of the Arsinoite kteros as that of AEflAaKa1:t can be 
taken as definite, and the suggested alternative AEflAaKayt should be discounted. The Cop
tic personal name, "Lemlakati", literally means "Man from Alexandria (Rakote)" . (On the 
Coptic term for Alexandria, Rakote (Greek, Rhakötis), see E. Amelineau, La Geographie de 
Z'Egypte a Z'epoque copte, Paris 1893,24-44.) The form >-'€M>-'b..n.TI is a Faiyumic variant 
of Sahidic Coptic PMPb..KOT€ (Crum, Diet. 295b S.v. PWM€, section c, PM- + place name), 
exhibiting the common Faiyumic sound changes P > >-., 0 > b.., € > I. A parallel can be found 
in the epithet of a witness in CPR IV 37, 10, Plemlakati, "the man from Alexandria" 
(Heuser, 71: n>-'€M>-'b..Kb..TI). It may be that the personal name, Trömrakote, "The woman 
from Alexandria", lies behind the name TproßAaKo'tll in the Hermopolite document, 
P.Grenf. 11 86, 11 (596 CE). 

A number of anthroponyms specifying a person' s place of origin are Iisted by Heuser 
(p. 65), including the woman's name Trakote (TPb..KOT€), "Alexandria". Names in Faiyu
mic-dialect of people from places in the Faiyum include: Plepousiri, "the man from Busiris" 
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in P.Lond.Copt. I 1234; and Plmtilaj, "the man from Tilaj" in P.Lond.Copt. I 683 (Timm 
498-502 , Dalas). 

485. P.Vindob. K 11375 

M. R. M. Hasitzka, JJP 31 (2001) 55-58. Corrigenda listed below include a possible 
attestation of Pank61eus (Greek, Pangouleiou) in the Oxyrhynchite; are-interpretation of 
an order far payment for beekeeping; and the ghost name Enouche. 

The side of p.vindob . K 11375 identified as the "Rekto" (11. 1-5) is probably the Iater 
text inscribed on this papyrus since it is complete. The "Verso" text (11. 6-10), written in a 
different hand, breaks off halfway through a senten ce in I. 10. Both texts are included in my 
forthcoming edition, It is aur father wha writes. 

L. 1. Read t:1n'-l0)HJ:'€ instead of n€'-l0)HJ:'€. 

L. 3. Read €'-l~l;l instead of ~ ~l;l, which was left untranslated. Possibly interpret as "he is 
in", foUowing the usages cited in Crum, Diet. 95b S.v. KUl, section 1. 

m:"NK6>--QY may perhaps be a form of Pank61eus , the birthplace of the martyr Apa Epima, 
and to be identified with I1ayyouAElOU, a place in the Oxyrhynchite norne frequently 
mentioned in Greek papyri from Oxyrhynchus (Tim m 1833-1834, Pankoleus). 

L. 4 . Following I1(alx(rov), insert the numeral TI ,,8", omitted in the transcription but 
supplied in the translation. It may be that a reading of K, ,,20", is also possible. 

At the end of this line, insleacJ of MaK&p \ O~ t, read MaKap EY(P(x~Ic( ) t, "Makar- .... 
I wrote". It looks as though a cro s was wrillc,; above the p. [i a;~ g~ateflll 10 Fritz Miuhof 
for sharing with me his opinion on this reading.] 

L. 5. Read CTl;lX€ instead of CT€X€. 

L. 7 . Given that the recipient of the wine is described as beekeeper, read ~6 N" <.j 

NTb. '-llSOQ<-OY, "for the bees which he harvested" instead of~" <n>N" Y NTq. '-llSOO<-OY "für die 
Zeit, in welcher er sie gesammelt hat" . Here ,,'-l - meaning "fly" - clearly stands for ,,'-l 

NEBIUl, "bee" (Iiterally "honey fly"), Crum, Die1. 23b s.V. "'-l. 
Read O(ux) <Piß, "By Phib", instead of the numeral b.I<j>IB , ,,1512". The name Phib 

(Greek, Phibios) is common in documents, like this one, which can be related to the Bawit 
monastery of Apollo (si x examples are listed in P.Mon.Apollo index 4,174). 

L. 9. Read n,,1 n€ nM,,€IN, "This is the sign", instead of TI"I n€ TIM", "dieses ist der ... ". 
L. LO . Read ~N~l5 K€. "Enöch and", rat her than the unattested personal name ~NOYl5E, 

"Enouche". The Coptic form K€ is attested for Kai (Förster, WB 363). Compare its usage in 
CPR IV 110, 6-7, connecting a list of personal names, as ma y be reconstructed in the 
missing following line of the present text. 

486. MPER XVIII 219 = BKU I 57- E1t1..tq'J + EPOI 

L. 7. Interpret as [ ] HnH TUl "POl, a variant form of €TII TUl EPOI, "it is incumbent on 
me ... ", instead of th~ interpretation given in MPER XVIII 219: ]H nH TUl "POl for nH € TO 

€ POI, ., ... die ich schuLde". For several examples of ElÜ 1:1{> followed by EPOI in Coptic 
documents, see Förster, WB 278. 

487. CPR IV 198 

LI.7 and 20. Reconstruct the common epithet EUAaßtcr1:a1:o~ instead of EucrEßtcr1:a1:o~ 
in both lines: EY[A,,]B€CTb. TOC instead of EY[C€]BECT" TOC in I. 7, and [EYA"B€CT" TOC] 

for [€YCEB€CT" TOC] in I. 20. Note that no attestations of EucrEßEcr1:a"to~ are recorded in 
Förster, WB. 
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488. P.Laur. V 205,23 - ~uAoK6mov 

L. 23. Read 20:>"OKO[T(-) ], a form of OAOKO"t'ttvO<; "holokottinos", instead of 
~O:>"OKJ , which was interpreted' as ~"UAOK01ttOV, a kind of hook made from wood. 

489. P.Bingen 150 -a nother Apollo 

Further to Alain Delattre's corrections (Korr. Tyche 394, Tyche 16 [2001] 284-285) to 
R. G. Warga, A Coptic Account (Norne Hermopolite, VUe siecle): 

1. 1. ~ should be included in the square brackets at the beginning of the text as it cannot 
be read from the plate. 

1. 3. Read [ ] q.no:>..:>..w, ,,[ ... ] Apollo", rather than [ ]. nO:>.. :>.. N, tentatively interpreted as 
"NN of Apollo(?)". 

Sarah CLACKSON 


